
 
Satzung der Stadtverwaltung Gelsenkirchen über die Erhebung von 
Elternbeiträgen in Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich 
 
vom 20.12.2019   
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 31.10.2019 aufgrund der 
§§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 
1994 (GV NRW S. 666/ SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur 
Stärkung der kommunalen Demokratie vom 09.04.2013 (GV NRW S. 194) des 
Runderlasses des Ministeriums für Schule und Weiterbildung „Gebundene und 
offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und 
Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I“ vom 23.12.2010 (Abl. 
NRW. 1/11 S. 38, berichtigt 2/11 S. 85) in Verbindung mit § 9 Absatz 3 des 
Schulgesetzes für das Land NRW (SchulG NRW) vom 15.Februar 2005 (GV. NRW. 
S.102) zuletzt geändert durch Art. 18. Schulrechtsänderungsgesetz vom 13.11.2012 
(GV. NRW. S. 514) in Verbindung mit § 5 Absatz 2 des Gesetzes zur frühen Bildung 
und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) (GV. NRW. S 462) vom 
30. Oktober 2007, zuletzt geändert durch zuletzt geändert durch Art. 2 ÄndG vom 
08.07.2017 (GV. NRW. S. 622) folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Offene Ganztagsschule – OGS – im Primarbereich 
 

1) Die Satzung findet Anwendung auf alle im Rahmen des § 9 Abs. 3 SchulG NRW in 
Verbindung mit § 5 Absatz 2 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) im Primarbereich eingerichteten OGS-
Grund- und OGS-Förderschulen in Gelsenkirchen. 

 
2) Die OGS bietet zusätzlich zum planmäßigen Unterricht an den Unterrichtstagen, 

an unterrichtsfreien Tagen (außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen) 
Angebote außerhalb der Unterrichtszeit (außerunterrichtliche Angebote) an.  
 

3) OGS-Angebote, Projekte, Ferienprogramme, usw. können auch außerhalb des 
jeweiligen Schulstandortes durchgeführt werden, z. B. können zentrale 
Ferienangebote inner- und außerhalb von Schulgebäuden/Schulgelände 
stattfinden.   

 
 
§ 2 Aufnahme / Teilnahmeberechtigte 

 
1) An den außerunterrichtlichen Angeboten der OGS können nur Schülerinnen und 

Schüler der Schulen teilnehmen, an denen dieses Angebot besteht.  
 

2) Es werden nur Kinder aufgenommen, soweit freie Kapazitäten vorhanden sind. Ein 
Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Über die Aufnahme entscheidet die 
Schulleiterin / der Schulleiter in Abstimmung mit dem jeweiligen 
Kooperationspartner. 
 



3) Die Anmeldung eines Kindes zur Teilnahme an den außerunterrichtlichen 
Angeboten der OGS im Primarbereich und somit auch die Beitragspflicht (siehe § 
8 Elternbeiträge und beitragspflichtiger Personenkreis, § 11 Beitragszeitraum) 
bindet für die Dauer eines Schuljahres (01.08. bis zum 31.07. des Folgejahres) 
einschließlich der Zeiten der Schulferien. 

 
4) Erfolgt zum jeweiligen Schuljahresende keine Abmeldung durch die 

Erziehungsberechtigten oder diesen gleichgestellten Personen, verlängert sich die 
Gültigkeit des Aufnahmeantrages um ein weiteres Schuljahr. Eine Abmeldung ist 
nur nach Maßgabe des § 15 dieser Satzung möglich.  

 
Eine Anmeldung kann aus besonderen Gründen, z. B. im Falle eines Zuzuges, auch 
innerhalb des Schuljahres erfolgen (Abs. 2 beachten). 
 
 
§ 3 Öffnungszeiten/Betreuungszeitraum 
 
1) Das Angebot der OGS  gilt – entsprechend dem Schuljahr – vom 01.08. bis 

31.07. des folgenden Jahres.  
 
2) Den Erziehungsberechtigten wird der Betreuungszeitraum entsprechend des  

Runderlasses des Ministeriums für Schule und Weiterbildung „Gebundene und 
offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und 
Betreuungsangebote im Primarbereich und Sekundarstufe I“ und der 
Rahmenvereinbarung der Stadt Gelsenkirchen über die Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Kooperationspartnern bei der Ausgestaltung und 
Sicherstellung des Ganztagsbetriebes in der Primarstufe Sekundarstufe I von 
08.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit 
zugesichert (OGS Regelsystem). Bestandteil ist die originäre schulische 
Betreuung und die außerunterrichtliche Betreuung im Rahmen der OGS. 

 
 
§ 4 Schließungszeit 
  
1) Feste Schließungszeiten sind die ersten drei Wochen in den Sommerferien, 

sowie vom 24.12. bis zum 31.12. des Jahres. Ausnahme: im Einvernehmen mit 
der Schulleitung, dem Kooperationspartner und den Erziehungsberechtigten kann 
der Zeitraum in den Sommerferien durch einen Beschluss der Schulkonferenz 
geändert werden.  

 
2) Die OGS kann aus anderen Gründen, wie z. B. ansteckende Krankheiten, 

geschlossen werden. Durch einen Beschluss der Schulkonferenz können 
Schließungen für Dienstbesprechungen, Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen, Brückentage etc. festgelegt werden. 

 
3) Eine Erstattung des Beitrages für Schließungszeiten erfolgt nicht.  

 
 

 
 



 
§ 5 Regelmäßiger Besuch 
 
Der regelmäßige Besuch der OGS ist Voraussetzung für die Erfüllung des Erzieh-
ungs- und Bildungsauftrages und entspricht dem Runderlass des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung „Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie 
außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich und 
Sekundarstufe I“. 
Die Schule muss durch die Erziehungsberechtigten benachrichtigt werden, wenn der 
Besuch des Kindes nicht erfolgen kann.  
 

§ 6 Erkrankungen 
 
Erkrankte Kinder dürfen die OGS nicht besuchen. Tritt die Erkrankung oder ein 
Verdacht auf eine Erkrankung in der Einrichtung auf, werden die Erziehungs-
berechtigten unverzüglich benachrichtigt. Pflicht der Erziehungsberechtigten ist es, 
das Kind – falls erforderlich – unverzüglich aus der Einrichtung abzuholen.  
 
§ 7 Versicherungsschutz 
 
Die außerunterrichtlichen Angebote finden im Rahmen des jeweiligen 
Schulprogramms statt und gelten als schulische Veranstaltung. Der gesetzliche 
Versicherungsschutz besteht weiter.  
 
§ 8 Elternbeiträge und beitragspflichtiger Personenkreis 
 
1) Für die Bereitstellung eines Platzes in der OGS im Stadtgebiet Gelsenkirchen 

erhebt die Stadt Gelsenkirchen als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
einen monatlich zu entrichtenden öffentlich-rechtlichen Beitrag und entspricht 
dem  Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung „Gebundene und 
offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und 
Betreuungsangebote im Primarbereich und Sekundarstufe I“.   

 
2) Beitragspflichtig sind die Erziehungsberechtigten oder diesen rechtlich 

gleichgestellte Personen, mit denen das Kind zusammenlebt. Lebt das Kind nur 
mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der 
Erziehungsberechtigten bzw. der den Erziehungsberechtigten gleichgestellten 
Personen. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein 
Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommenssteuergesetz gewährt oder Kindergeld 
gezahlt, treten die Personen die diese Leistung erhalten, an die Stelle der 
Erziehungsberechtigten. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

3) Über die Höhe der zu zahlenden Elternbeiträge erhalten die Zahlungspflichtigen 
einen Beitragsbescheid. 

 
 



§ 9 Ermittlung der Beitragshöhe 
 
1) Die Beitragspflichtigen haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit einen Elternbeitrag zu den jährlichen Betriebskosten des 
außerunterrichtlichen Angebotes der OGS zu entrichten. 
 

2) Zum Nachweis des Bruttojahreseinkommens (siehe § 10) haben die 
Beitragspflichtigen bei der Aufnahme in die OGS und danach jährlich bis zum 
01.09. dem städtischen Eigenbetrieb Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung – 
GeKita – die „Verbindliche Erklärung zum Einkommen der Beitragsverpflichteten“ 
und Einkommensnachweise für die Festsetzung des Elternbeitrages 
einzureichen. Ohne Nachweis ist der höchste Elternbeitrag zu zahlen. 
 
Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Betreuungszeitraumes 
verpflichtet, Änderungen in den wirtschaftlichen oder persönlichen Verhältnissen 
unverzüglich der Stadt Gelsenkirchen/GeKita mitzuteilen und nachzuweisen. Die 
Stadt Gelsenkirchen/GeKita ist ungeachtet dieser Verpflichtung berechtigt, die 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Beitragspflichtigen regelmäßig 
und auch rückwirkend in den Grenzen der Verjährung zu überprüfen. Wird bei der 
Überprüfung festgestellt, dass sich Änderungen der Einkommensverhältnisse 
ergeben haben, die zur Zugrundelegung einer anderen Einkommensstufe führen, 
so wird der Beitrag ggf. auch rückwirkend in den Grenzen der Verjährung neu 
festgesetzt.  

 
3) Maßgebend für die Bemessung der Beitragshöhe ist zunächst das Bruttojahres-

einkommen (siehe § 10) in dem der Einkommensangabe vorangegangenen 
Kalenderjahr. Abweichend hiervon ist das Zwölffache des Einkommens des 
letzten Monats vor dem Zugang der Einkommensangabe zugrunde zu legen, 
wenn das aktuelle Einkommen voraussichtlich auf Dauer (mindestens 12 Monate) 
höher oder niedriger ist als das Einkommen des der Angabe vorangegangenen 
Kalenderjahres. Wird das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats 
zugrunde gelegt, so sind auch Einkünfte hinzuzurechnen, die zwar nicht im 
letzten Monat bezogen wurden, aber im laufenden Jahr anfallen (z. B. Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld). 
 
Der Elternbeitrag ist bei laufender Beitragserhebung ab dem Kalendermonat 
nach Eintritt der Änderung des Einkommens neu festzusetzen. Soweit 
Monatseinkommen nicht bestimmbar sind, ist abweichend hiervon auf das im 
laufenden Jahr zu erwartende Jahreseinkommen abzustellen. Bei Überprüfung 
einer bereits erfolgten oder bei einer erstmaligen rückwirkenden 
Beitragsfestsetzung wird demgegenüber ausschließlich das im Beitragszeitraum 
tatsächlich erzielte Jahreseinkommen zu Grunde gelegt. Ergibt sich nach dieser 
Berechnung (ggf. nur für Teilzeiträume) eine andere als die bis dahin festgesetzte 
Beitragshöhe, ist der sich aus der Nachberechnung ergebende Beitrag ab dem 1. 
Januar des maßgeblichen Kalenderjahres festzusetzen und findet eine 
Verrechnung mit den aufgrund der früheren Erhebung unter- bzw. überzahlten 
Beiträgen statt.  

 
 
 



4) Die Höhe des zu leistenden Elternbeitrages richtet sich nach der als Anlage 1 zu 
dieser Satzung beigefügten Tabelle. 
Sonstige Betreuungsleistungen über die Regelbetreuungszeiträume der OGS 
hinaus z. B. durch Tagespflegepersonal, sind separate Leistungen und 
entsprechend der jeweiligen Leistungsvereinbarung zusätzlich zu entrichten. 
 

§ 10 Einkommen 
 
1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der 

Eltern bzw. der diesen gleichgestellten Personen im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 
des Einkommensteuergesetzes und vergleichbaren Einkünften, die im Ausland 
erzielt werden. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit 
Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem 
Einkommen im Sinne des Satz 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen 
sowie die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen 
Leistungen für die Eltern bzw. die diesen gleichgestellten Personen und das Kind, 
für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem 
Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften ist nicht 
hinzuzurechnen. Analog § 10 Absatz 2 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
(in der jeweils gültigen Fassung) bleibt das Elterngeld bis zu einer Höhe von 
300,00 € bzw. Im Falle des § 10 Abs. 3 BEEG bis zu einer Höhe von mtl. 150,00 
€ anrechnungsfrei. Der anrechnungsfreie Betrag des Elterngeldes erhöht sich bei 
einer Mehrlingsgeburt um den gleichen Betrag. 

 
2) Bezieht ein Elternteil bzw. eine diesem gleichgestellte Person Einkünfte aus 

einem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung eines Mandats 
und steht ihm auf Grund dessen für den Fall des Ausscheidens eine 
lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in 
der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach 
diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus 
diesem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung eines Mandats 
hinzuzurechnen.  

 
3) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 

Einkommenssteuer-gesetz zu gewährenden Freibeträge von dem nach diesem 
Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen.  

 
4) Beitragspflichtige die zur Sicherung und/oder Ergänzung ihres Lebensunterhaltes 

Leistungen nach dem II. oder dem XII. Sozialgesetzbuch (SGB), dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 
(WoGG) oder Kinderzuschlag gem. § 6 a Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 
beziehen, werden für die nachgewiesene Dauer des Bezugs dieser Leistung – 
ohne Prüfung der tatsächlichen Höhe – der ersten Einkommensgruppe gemäß 
der Beitragsstaffel, welche der Anlage zu dieser Satzung zu entnehmen ist, 
zugeordnet. Von der Erhebung eines Beitrages kann ebenfalls (teilweise) 
abgesehen werden, wenn die Belastung durch den Kostenbeitrag nach 
entsprechender Anwendung der §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92 a SGB XII nicht 
zumutbar ist.   
Bestanden die vorgenannten Ansprüche nicht durchgängig vom 01.01. bis 31.12. 
des Kalenderjahres, so gilt als Jahreseinkommen das auf das Jahr 



hochgerechnete Monatseinkommen aus dem Zeitraum, in dem die in Satz 1 
genannten Leistungen nicht bezogen wurden. 

 
§ 11 Beitragszeitraum 
 
1) Die Beitragspflicht gilt für ein Schuljahr (01.08.-31.07.).  
 
2) Der Elternbeitrag ist – unabhängig davon, ob das Ferienangebot in Anspruch 

genommen wird – für das gesamte Schuljahr in voller Höhe zu entrichten. 
 
3) Wird ein Kind im laufenden Schuljahr aufgenommen oder verlässt ein Kind im 

laufenden Schuljahr die OGS, ist der Beitrag anteilig zu zahlen, jedoch immer für 
volle Monate. 

 
§ 12 Fälligkeit 
 
1) Der Elternbeitrag wird als Jahresbeitrag festgesetzt und ist in monatlichen 

Teilbeträgen fällig. Der Elternbeitrag ist ab Betreuungsbeginn monatlich jeweils 
im Voraus bis spätestens zum 15. eines jeden Monats zu entrichten. 

2) Die Beiträge werden stets als volle Monatsbeiträge erhoben, unabhängig von An- 
und Abwesenheitszeiten des Kindes sowie Schließzeiten, Ferien oder 
Ähnlichem. 

3) Der Elternbeitrag unterliegt der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren 
nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
NRW (VwVG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.2003 (GV 
NRW S. 156,818). 
 

§ 13 Beitragsermäßigung 
 
1) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie gleichzeitig die OGS, entfällt der 

Beitrag für das zweite und jedes weitere Kind. Besucht ein Kind einer Familie 
eine Tageseinrichtung für Kinder und ein weiteres Kind bzw. weitere Kinder 
gleichzeitig die OGS, ist nur der Beitrag für die Tageseinrichtung zu zahlen. Das 
Entgelt für die OGS beträgt dann 0,00 €.  

2) Im Falle des § 8 Abs. 2 Satz 3 dieser Satzung (Pflegeeltern im Rahmen des § 33 
Sozialgesetzbuch VIII) ist ein Elternbeitrag zu zahlen, der sich nach der Anlage 
zu dieser Satzung für die zweite Einkommensgruppe ergibt, es sei denn, das 
nachgewiesene Einkommen ist der ersten Einkommensgruppe „Nullgruppe“ 
zuzuordnen.  
 

§ 14 Besondere Verpflegungsentgelte 
 

Kosten für Verpflegung, insbesondere der Mittagsverpflegung (diese ist ein fester 
Bestandteil der OGS), sind in den Elternbeiträgen nach dieser Satzung nicht 
enthalten. Dafür ist ein zusätzliches Verpflegungsentgelt an den Anbieter/Organisator 
der Verpflegung zu zahlen. Die Höhe der Verpflegungsentgelte regeln die einzelnen 
Anbieter/Organisatoren in eigener Zuständigkeit in gesonderten Vereinbarungen. 
 



 
 

§ 15 Abmeldung/Beendigung des Vertrages 
 
1) Eine Abmeldung des OGS Regelsystems durch die Erziehungsberechtigten ist 

grundsätzlich nur zum Ende eines Schuljahres, d. h. zum 31.07. eines Jahres, mit 
einer Einreichungsfrist von 4 Wochen möglich (Fristende 30. Juni). Die 
Abmeldung bedarf der Schriftform. 
 
Eine vorzeitige Abmeldung im Laufe des Schuljahres ist unter Einhaltung der 
vorgenannten Kündigungsfrist möglich bei: 

 
- Umzug der Eltern verbunden mit einem Schulwechsel, 

 
- zwingender Schulwechsel aus anderen Gründen, 

 
- Erkrankung des Kindes, die einen weiteren Besuch der OGS nicht mehr 

zulässt. 
 
2) Ein Kind kann durch die Stadt Gelsenkirchen von der Teilnahme an 

außerunterrichtlichen Angeboten der OGS mit gleicher Frist wie zu Ziffer 1) 
ausgeschlossen werden, insbesondere wenn 
 
- das Verhalten des Kindes einen weiteren Verbleib in der OGS nicht mehr 

zulässt, 
 

- die erforderliche Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten von diesen 
nicht mehr möglich gemacht wird, 
 

- das Kind die OGS nicht regelmäßig besucht, 
 

- die Erziehungsberechtigten mit der Zahlung des Elternbeitrages in Verzug 
geraten. In diesem Fall erfolgt die Kündigung durch Stadt 
Gelsenkirchen/GeKita. Eine Kündigungsmitteilung ergeht nachrichtlich an die 
Schulleitung.  
 

- die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben, unrichtig waren bzw. sind. 
 

3) Der Vertrag endet spätestens beim Wechsel des Kindes von der Primarstufe in 
die Sekundarstufe I zum Ende des Schuljahres. 

 
 

§ 16 Datenweitergabe 
 
Zum Zwecke der Erhebung der Elternbeiträge nach dieser Satzung teilen die jeweils 
eingesetzten Träger der OGS für den Primarbereich der Stadt Gelsenkirchen als 
Schulträger die Namen und Anschriften der Beitragspflichtigen unverzüglich mit. 
 
 
 
 



§ 17 Bußgeldvorschriften 
 
Ordnungswidrig im Sinne der §§ 1 Abs. 3, 20 Abs. 2 b) Kommunalabgabengesetz 
NRW (KAG NRW) handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den in § 10 dieser 
Satzung bezeichneten Mitwirkungspflichten zuwiderhandelt, insbesondere Angaben 
zu Tatsachen und die Führung von Nachweisen unrichtig oder unvollständig tätigt 
und es dadurch ermöglicht, Beiträge zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte 
Beitragsvorteile zu erlangen. 
Eine solche Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet 
werden.   
 
 

§ 18 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. August 2019 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadtverwaltung Gelsenkirchen über die 
Erhebung von Elternbeiträgen in Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich vom 
14.11.2017 außer Kraft. 
 
(2) Nach dieser früheren Satzung festgesetzte Beiträge sind solange und soweit 
vorläufig als Abschlag weiterzuzahlen, bis eine Beitragsfestsetzung auf der 
Grundlage dieser Satzung erfolgt ist. Eine sich daraus ergebende Verrechnung der 
Beitragshöhe (Nachzahlung bzw. Erstattung) wird mit diesem neuen 
Beitragsbescheid mit Wirkung zum Folgemonat vorgenommen. 
 
(3) Solange und soweit im Falle erstmaliger Beitragsfestsetzung Beiträge nach 
dieser Satzung aufgrund unvollständiger Daten noch nicht abschließend bestimmt 
werden können, können vorläufige Beiträge festgesetzt werden. Eine sich daraus 
ergebende Verrechnung der Beitragshöhe (Nachzahlung bzw. Erstattung) wird mit 
dem rückwirkenden endgültigen Beitragsbescheid mit Wirkung zum Folgemonat 
vorgenommen. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anlage zu § 9 der Satzung der Stadt Gelsenkirchen 
über die Erhebung von Elternbeiträgen in offenen 

Ganztagsschulen im Primarbereich 

  
  Jahreseinkommen OGS Regelsystem 

 bis 17.500 €                                    -   €  
 bis 20.000 €                             17,50 €  
 bis 25.000 €                             20,00 €  
 bis 30.000 €                             33,00 €  
 bis 35.000 €                             37,50 €  
 bis 40.000 €                             52,50 €  
 bis 45.000 €                             55,00 €  
 bis 50.000 €                             60,00 €  
 bis 60.000 €                             75,00 €  
 bis 70.000 €                           115,00 €  
 bis 80.000 €                           125,00 €  
 bis 90.000 €                           135,00 €  

 bis 100.000 €                           150,00 €  
 bis 125.000 €                           150,00 €  

 über 125.000 €                           150,00 €  
 
 
 
 
 


